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2. Das Bargeld

Unter Bargeld versteht man Banknoten und Münzen. Banknoten sind Geld-

scheine (Papiergeld) und Münzen geprägte Metallstücke (Hartgeld). Sie 

lauten beide auf einen bestimmten Betrag in einer bestimmten Währung, in 

Deutschland bis Ende 2001 auf D-Mark, seit Anfang 2002 – wie im gesamten 

Euroraum – auf Euro. Münzen stellen eine Ergänzung des Banknotenumlaufs 

für kleine Zahlungen dar. Ihr Nennwert ist im Allgemeinen – so auch bei den 

Euro-Münzen – höher als der Metallwert. Solche Münzen nennt man Schei-

demünzen.

Banknoten sind im Euro-Währungs-

gebiet das einzige unbeschränkte 

gesetzliche Zahlungsmittel. Jeder

Gläubiger einer Geldforderung 

muss vom Schuldner Banknoten in 

unbegrenztem Umfang als Erfüllung seiner Forderung annehmen, sofern bei-

de nichts anderes vereinbart haben. Die Vertragsparteien können sich darauf 

verständigen, dass der Gläubiger bestimmte Banknoten-Stückelungen nicht 

entgegennehmen muss. 

Im Gegensatz zu den Banknoten sind die Münzen nur in beschränktem Um-

fang gesetzliches Zahlungsmittel. Im Euro-Währungsgebiet ist ein Gläubiger 

nicht verpflichtet, mehr als 50 Münzen pro Zahlung anzunehmen. Das deut-

sche Münzgesetz regelt zudem, dass in Deutschland niemand verpflichtet ist, 

Münzen im Wert von mehr als 200 Euro zu akzeptieren.

2.1 Ausgabe von Bargeld

Da das Vertrauen in die Währung beim Bargeld beginnt, hat der Staat ein 

Interesse daran, den Umlauf des gesetzlichen Zahlungsmittels „Bargeld“ zu 

kontrollieren. Banknoten werden deshalb nicht wie anfangs von privaten 

Banken ausgegeben, sondern von einer staatlich befugten unabhängigen 

Stelle, der Zentralbank (Notenmonopol). Münzen gibt dagegen nach wie vor 

die Regierung aus (Münzregal).

Euro-Bargeld ist  

gesetzliches Zahlungsmittel im  

Euro-Währungsgebiet. 

Notenmonopol

Im Euroraum sind die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentral-

banken zur Ausgabe der Banknoten berechtigt. In Deutschland besitzt die 

Deutsche Bundesbank das ausschließliche Recht zur Notenausgabe. Sie gibt 

die Banknoten – von wenigen 

Ausnahmen abgesehen – über die 
Banknoten gibt die Zentralbank, 

Geschäftsbanken in Umlauf. Das 
Münzen der Staat aus. 

Volumen der in Umlauf gegebenen 

Banknoten wird allein durch die 

Nachfrage bestimmt. Das heißt, die Deutsche Bundesbank zahlt alle Beträge 

aus, die von den Geschäftsbanken nachgefragt werden. Um diese Banknoten 

erwerben und ihre Kunden mit Bargeld versorgen zu können, nehmen die Ge-

schäftsbanken in der Regel Kredite bei der Zentralbank auf. Dadurch entsteht 

der Bundesbank ein Zinsgewinn.

Münzregal 

Die Zuständigkeit für die Herstellung der Euro-Münzen liegt – anders als bei 

den Banknoten – bei den Regierungen der Euroländer. Dies ist ein Relikt aus 

alter Zeit, als es ausschließlich Münzen gab. Damals schon lag das Recht zur 

Regelung des Münzwesens beim Landesherrn bzw. beim Staat (sog. Münzre-

gal). In Deutschland lässt das Bundesministerium der Finanzen Euro-Münzen 

herstellen. Die Bundesbank bringt sie in den Umlauf. Die Bundesbank kauft 

der Regierung die Münzen jeweils zum Nennwert ab. Die Regierung zieht 

aus dem Münzregal Gewinne (früher auch „Schlagschatz“ genannt), da die 

Herstellungskosten der Münzen unter ihrem Nennwert liegen. Im Verhältnis 

zu den gesamten Einnahmen des Staates sind diese Gewinne allerdings wenig 

bedeutend. Um über diesen Weg aber eine indirekte Staatsfinanzierung durch 

die Zentralbank zu verhindern, unterliegt der Ankauf von Münzen der vorhe-

rigen Genehmigung durch den EZB-Rat, der jährlich einen Gesamtbetrag für 

die geplante Umlauferhöhung festlegt.

Keine Einlösungsverpflichtung in andere Werte

Der Euro ist eine sogenannte Fiatwährung: Die Zentralbanken des Eurosys-

tems sind nicht verpflichtet, den Gegenwert einer vorgelegten Banknote 

in Gold oder andere Vermögenswerte zu tauschen. Das Eurosystem kann 
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3. Das Buchgeld

So wichtig Münzen und Banknoten für den wirtschaftlichen Alltag sind, bildet 

Bargeld doch nur einen kleinen Teil des Geldumlaufs zu Zahlungszwecken. 

Größere Zahlungen lassen sich von Konto zu Konto bequemer und sicherer 

vornehmen als mit Bargeld. Das wussten schon die Kaufleute und Händler des 

Mittelalters. Vor allem in Oberitalien entwickelten die Geldwechsler so etwas 

wie ein Bankensystem. Deshalb sind heute noch zahlreiche Fachausdrücke des 

Geldwesens italienischen Ursprungs.

3.1 Geld, das man nicht sehen kann

Das „unsichtbare“ Geld wird in einer Art Kreislauf von Bankkonto zu Bankkonto 

weitergegeben, weshalb es oft als Giralgeld (aus dem Italienischen: giro = 

Rundreise) bezeichnet wird. Häufig spricht man auch von Buchgeld, weil es 

nur in den Büchern der Banken er-

scheint. Mittlerweile erfolgt diese 

Aufzeichnung fast ausschließlich in 

elektronischer Form. Dabei handelt 

es sich vor allem um täglich fällige 

Im Unterschied zu Banknoten und Münzen ist das Buchgeld kein gesetzliches 

Zahlungsmittel. Dennoch wird es im Wirtschaftsleben allgemein akzeptiert. 

Dies beruht insbesondere darauf, 

dass das Buchgeld jederzeit wieder 

in Bargeld umgewandelt werden 

kann. Umgekehrt wird Bargeld zu 

Buchgeld, wenn es auf ein Konto 

eingezahlt wird (z. B. die Tagesein-

nahmen im Einzelhandel). Umwandlungen von Buchgeld in Bargeld und um-

gekehrt sind also gängige Praxis. Der gesamte Geldbestand der Nichtbanken 

– Bargeld plus Buchgeld – bleibt dabei unverändert.

3.2 „Transport“ von Buchgeld –  
Organisation des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Damit das Buchgeld seine Funktion als Zahlungsmittel erfüllen kann, sorgt das 

Bankensystem für seinen Umlauf zwischen den Konten. Bargeldlose Zahlun-

gen gehen immer „stofflos“ vor sich, also durch Verrechnung von Konto zu 

Konto. Sind die Konten von Zahler 

und Zahlungsempfänger bei der 

gleichen Bank, vermindert sich der 

Kontostand des Zahlers, während 

sich jener des Zahlungsempfängers 

erhöht. Komplizierter wird es, wenn 

beide ihre Konten bei verschiedenen Banken haben. Dann muss die Zahlung 

zwischen diesen beiden beteiligten Banken verrechnet werden. 

Gironetze

Eine Zahlung kann direkt zwischen zwei Banken verrechnet werden, wenn die 

eine jeweils ein Konto bei der anderen hat. Dies nennt man Korrespondenz-

bankgeschäft. Ist dies nicht der Fall, muss eine weitere Bank zwischengeschal-

tet werden. Die Banken versuchen aber, den bargeldlosen Zahlungsverkehr so 

zu organisieren, dass das Geld möglichst lange im eigenen Haus bzw. in der 

eigenen Gruppe bleibt. Daher haben sich die Banken gleicher Bankengruppen 

zu Gironetzen zusammengeschlossen, innerhalb derer die Zahlungen zwi-

Sichteinlagen stehen jederzeit  

für Zahlungen und  

Barabhebungen zur Verfügung.

Buchgeld kann in Bargeld,

Bargeld in Buchgeld umgewandelt 

werden. 

Jede bargeldlose Zahlung muss 

zwischen den beteiligten Banken 

verrechnet werden. 
Einlagen („Sichteinlagen“) sowie 

Termin- und Spareinlagen von „Nichtbanken“, d. h. Wirtschaftsunternehmen, 

öffentlichen Institutionen und Privatleuten. Sichteinlagen können jederzeit 

abge hoben werden, bestehen für die Bank also nur „auf Sicht“. Sie werden 

überwiegend gering oder gar nicht verzinst. 

Buchgeld ist Geld, aber kein gesetzliches Zahlungsmittel

Auf den ersten Blick mag es nicht so recht einleuchten, wieso Sicht ein lagen 

zum Geld gerechnet werden. Doch bei näherer Betrachtung sind die Unter-

schiede zu Bargeld nicht so groß, denn ein Sichtguthaben erfüllt die Funktionen 

von Bargeld. Es steht jederzeit für Umbuchungen sowie für Bargeld -

auszahlungen zur Verfügung. Im August 2013 war das Gesamtvolumen der 

Sichteinlagen im Euroraum mit 4.448 Milliarden Euro fast fünfmal so groß wie 

der Bargeldumlauf mit 891 Milliarden Euro. 
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erscheint. Für das auf Preisstabilität verpflichtete Eurosystem steht die weit ab-

gegrenzte Geldmenge M3 im Vordergrund seiner monetären Lageeinschätzung.

Zentralbankgeld 

Für das Verständnis der Geldpolitik sowie des Zahlungsverkehrs spielt noch 

eine weitere Geldmenge eine wichtige Rolle: das Zentralbankgeld. Ganz 

allgemein versteht man darunter das Geld, das nur von der Zentralbank – 

dem Eurosystem – geschaffen werden kann. Das Zentralbankgeld existiert in 

Form des Bargelds, das die Zentralbank in Umlauf gebracht hat, sowie der 

Sichteinlagen, die Dritte bei der Zentralbank unterhalten. Von besonderer 

Bedeutung sind dabei die Sichteinlagen der Geschäftsbanken bei der Zentral-

bank: Sie dienen zum einen der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zum 

anderen entsprechen die Geschäftsbanken mit diesen Einlagen der Pflicht, 

eine sogenannte Mindestreserve bei der Zentralbank zu hinterlegen. Das Zent-

ralbankgeld wird auch als „Geldbasis“, „high powered money“ oder kurz M0 

(„M null“) bezeichnet. Auch wenn davon die Rede ist, dass die Zentralbank 

den Geschäftsbanken „Liquidität“ bereitgestellt oder entzogen habe, ist damit 

die Bereitstellung bzw. der Entzug von Zentralbankgeld gemeint.

3.5 Geldschöpfung

Im vorigen Abschnitt wurde dargelegt, dass im August 2013 Banknoten und 

Münzen im Wert von 891 Milliarden Euro im Umlauf waren, es ferner Sicht-, 

Termin- und Spareinlagen in Billionenhöhe gab. Wie ist dieses Geld entstanden? 

+

Zentralbankgeld 
(Geldbasis)

Einlagen bei 

der Zentralbank
Bargeld

=

Wie das Bargeld in Umlauf kommt

Wenn eine Privatperson Bargeld benötigt, hebt sie dieses typischerweise am 

Bankschalter oder Geldautomaten ab. Aber wie kommen die Banken an das 

benötigte Bargeld? Prinzipiell gilt, dass im Euroraum nur die Zentralbanken 

des Eurosystems Banknoten und Münzen in Umlauf bringen dürfen. Abge-

wickelt wird dieses „In-Umlauf-Bringen“ im Euroraum normalerweise so: 

Wenn eine Geschäftsbank Bedarf an Bargeld hat, nimmt sie bei der Zent-

ralbank einen Kredit auf. Die Zentralbank prüft, ob die Voraussetzungen für 

eine Kreditvergabe erfüllt sind. Ist dies der Fall, schreibt die Zentralbank der 

Geschäftsbank den aufgenommenen Betrag auf dem Konto der Geschäfts-

bank bei der Zentralbank als Sichteinlage gut. Die Zentralbank gewährt 

nur dann Kredit, wenn die Geschäftsbank den Kredit durch Hinterlegung 

von Pfändern besichert. Ganz allgemein handelt es sich bei solch einem 

Vorgang – Kreditgewährung und entsprechende Gutschrift als Sichteinlage 

auf einem Konto – um die Schöpfung von Buch- oder Giralgeld. In diesem 

Fall handelt es sich um die Schöpfung von Zentralbankgeld. Denn die Sicht-

einlagen, die Geschäftsbanken auf ihren Konten bei der Zentralbank halten, 

sind Zentralbankgeld. 

Die Geschäftsbank kann sich ihre Sichteinlage in bar auszahlen lassen. Üb-

licherweise holen dann spezialisierte Transportunternehmen das Bargeld 

bei einer Filiale der Zentralbank ab und bringen es zur Geschäftsbank. Der 

in bar ausgezahlte Betrag vermindert die Sichteinlage der Geschäftsbank bei 

der Zentral bank. Dafür hat die Geschäftsbank nun aber den entsprechenden 

Betrag an Bargeld in der Kasse. Zahlt sie Banknoten und Münzen schließlich 

an ihre Kunden aus, kommt Bargeld in Umlauf. Hat eine Geschäftsbank mehr 

Bargeld in der Kasse als sie absehbar 

benötigt, kann sie die Banknoten 
Geldschöpfung bezeichnet die 

und Münzen wieder zur Filiale der 
Schaffung von Geld.

Zentralbank bringen und sich diese 

Bareinzahlung auf ihrem Konto bei 

der Zentralbank als Einlage gutschreiben lassen. Nutzt sie diese Einlage, um 

einen zuvor bei der Zentralbank aufgenommenen Kredit zu tilgen, kommt es 

zur „Vernichtung“ von Zentralbankgeld: Sowohl der Kredit als auch die ent-

sprechende Sichteinlage werden ausgebucht. Neben „Kreditgewährung und 

Gutschrift“ gibt es einen zweiten Weg, wie die Zentralbank den Geschäfts-

banken zu einer Sichteinlage – also zu Zentralbankgeld – verhelfen kann: Dazu 
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Wird einem Kunden ein Kredit über 

1.000 Euro gewährt (z. B. Laufzeit 

5 Jahre, 5 % p.a.), erhöht sich die 

Sichteinlage des Kunden auf seinem Girokonto um 1.000 Euro. Es ist Buch-

geld entstanden oder es wurden 1.000 Euro Buchgeld geschaffen: 

Die Buchgeldschöpfung ist also ein Buchungsvorgang. Alternativ kann 

die Geschäftsbank dem Kunden einen Vermögenswert abkaufen und den 

Zahlbetrag gutschreiben. Der Kunde kann den gutgeschriebenen Betrag für 

Überweisungen nutzen oder auch in bar abheben. Typischerweise vergü-

ten die Geschäftsbanken ihren privaten Kunden für Sichteinlagen auf dem 

Girokonto nur niedrige oder gar keine Zinsen. Im Gegenzug berechnen die 

Geschäftsbanken dem Kunden für Überweisungen, die er von diesem Konto 

aus vornimmt oder die auf dieses Konto eingehen, nur geringe oder gar keine 

Gebühren.

Die Mindestreservepflicht

Wie kann das Eurosystem sicherstellen, dass die Geschäftsbanken nicht über-

mäßig viel Buchgeld schaffen und darüber das Ziel Preisstabilität gefährden? 

Ein wichtiges Instrument dazu ist die sogenannte Mindestreserve. Das Euro-

system kann die Geschäftsbanken 

verpflichten, eine Mindestreserve zu 

halten. Berechnet wird die Mindest-

reserve für jede Geschäftsbank aus 

der Höhe bestimmter Sicht-, Ter-

min- und Spareinlagen, die Nicht- 

banken bei ihr auf Konten unterhalten. Das Eurosystem kann den „Mindest-

reservesatz“ verändern. Beträgt er beispielsweise zwei Prozent, bedeutet 

dies: Belaufen sich die Einlagen bei einer Geschäftsbank auf insgesamt 100 

Millionen Euro, muss sie zwei Millionen Euro als Mindestreserve halten – und 

zwar in Zentralbankgeld. Um sich das benötigte Zentralbankgeld zur Erfüllung 

der Mindestreservepflicht zu beschaffen, sind die Geschäftsbanken darauf 

angewiesen, dass die Zentralbank dem Bankensystem über „Refinanzierungs-

geschäfte“ Kredite gewährt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Geschäftsbanken benötigen 

Zentralbankgeld, zum einen um sich Bargeld zu beschaffen, zum ande-

ren um ihre Mindestreservepflicht zu erfüllen, die sich aus ihrem Bestand 

an Einlagen ergibt. Zentralbankgeld kann aber nur die Zentralbank – das  

Eurosystem – schaffen. Dieses Monopol versetzt das Eurosystem in die Lage, 

Mit der Mindestreserve kann  

die Zentralbank das Ausmaß der 

Geldschöpfung beeinflussen.

Aktiva
A-Bank

Passiva

1.000 Kredit an Kd.1
(5 Jahre; 5%)

Sichteinlage Kd.1
(täglich fällig; 0%)

1.000

1. Vorgang:

Buchgeldschöpfung durch Kreditgewährung der A-Bank an Kunde 1

Stilisierte Bankbilanz, Zinsangaben per annum

kauft die Zentralbank einer Bank einen Vermögenswert ab, beispielsweise 

Gold, Devisen oder Wertpapiere, und schreibt ihr den Verkaufserlös gut. Auch 

dadurch entsteht Zentralbankgeld. Die Gold- und Devisenreserven der Zent-

ralbanken sind historisch durch solche Ankäufe entstanden.

Die Geschäftsbanken können ihre Guthaben bei der Zentralbank jederzeit 

in bar abheben. Außerdem können sie umgekehrt Bargeld jederzeit wieder 

einzahlen und sich gutschreiben lassen. Wegen dieser Austauschbarkeit zählt 

auch das Bargeld, das die Banken in ihrer Kasse halten oder an ihre Kun-

den ausgezahlt haben, also das gesamte von der Zentralbank ausgegebene 

Bargeld, zum Zentralbankgeld. Zu M1 zählt hingegen nur das außerhalb des 

Bankensektors zirkulierende Bargeld.

Wie das Buchgeld der Geschäftsbanken in Umlauf kommt

In der Wirtschaft wird ein Großteil der Zahlungen nicht in bar, sondern durch 

Buchung von Sichteinlagen von einem Geschäftsbankenkonto zum anderen 

geleistet. Die Sichteinlagen fließen beispielsweise vom Konto des Arbeitgebers 

zum Konto des Arbeitnehmers und von dort zu den Konten des Vermieters 

oder einer Versicherung. Wie entsteht dieses Buch- oder Giralgeld?

Der Vorgang entspricht der Entstehung von Zentralbankgeld: In der Regel 

gewährt die Geschäftsbank einem Kunden einen Kredit und schreibt ihm den 

entsprechenden Betrag auf dessen 

Girokonto als Sichteinlage gut. 
Geschäftsbanken schaffen Geld 

durch Kreditvergabe.
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auf die Geschäftstätigkeit und die Buchgeldschöpfung der Geschäftsbanken 

systematischen Einfluss zu nehmen. Die Fähigkeit der Geschäftsbanken,  

Kredite zu vergeben und Vermögenswerte anzukaufen, wird außerdem durch 

die bankaufsichtlichen Regeln begrenzt. Nach den sogenannten Baseler  

Regeln (Basel II / Basel III) muss eine Bank für jedes Kreditrisiko und sonstiges 

Risiko, das sie eingeht, in einem genau bestimmten Umfang Eigenkapital 

beschaffen und vorhalten. 

Der Gewinn aus der Bargeldschöpfung

Oft wird vermutet, dass es der Zentralbank unmittelbar einen ziemlich hohen 

Gewinn einbringt, wenn sie Bargeld 

in Umlauf bringt. Schließlich kostet 

die Herstellung beispielsweise einer 

100-Euro-Banknote nur wenige

Cent. Gibt die Zentralbank so eine 

Banknote an eine Geschäftsbank 

ab, vermindert sich deren Sichteinlage bei der Zentralbank um den vollen 

Nennwert von 100 Euro. Die erste Vermutung geht allerdings in die Irre: 

Denn die Zentralbank verkauft die Banknoten nicht – da sie ja jederzeit bereit 

ist, sie wieder zum vollen Nennwert zurückzunehmen. Ein Gewinn entsteht 

für die Zentralbank aber dadurch: Um sich Bargeld zu beschaffen, muss die 

Geschäftsbank bei der Zentralbank normalerweise einen Kredit aufnehmen. 

Für diesen Kredit muss sie Zinsen zahlen. Aus Sicht der Zentralbank ist dies ein 

Zinsertrag. Er fließt so lange, wie das Bargeld in Umlauf ist. 

Diesem Gewinn der Zentralbank aus der Bargeldschöpfung steht der Nutzen 

gegenüber, den die Volkswirtschaft durch die Verwendung des Bargeldes hat. 

Die mit der Schöpfung von Zentralbankgeld verbundenen Gewinne führen 

Zentralbanken typischerweise an den Staat ab und damit letztlich an die All-

gemeinheit – auch die Deutsche Bundesbank tut dies.

Buchgeldschöpfungsgewinn und Geldkreislauf

Wenn eine Geschäftsbank einen Kredit gewährt, kann sie diesen in einem 

ersten Schritt dadurch finanzieren, dass sie – wie oben beschrieben – den 

entsprechenden Betrag an Buchgeld selbst schafft. Auf den ersten Blick 

scheint dies für die Geschäftsbank ein sehr lohnendes Geschäft zu sein: Der 

Kreditnehmer muss für den Kredit über die gesamte Laufzeit Zinsen zahlen, 

aber für die Sichteinlage, die die Geschäftsbank dem Kunden auf dessen Giro-

konto gutschreibt, vergütet sie üb-

licherweise keinen oder nur einen 

sehr geringen Zins. Auch kann die 

Geschäftsbank den Ankauf eines 

Vermögenswerts durch Gutschrift 

des Kaufbetrags auf dem Konto 

des Verkäufers bezahlen. Sie ist dann Eigentümerin des Vermögenswerts. Das 

kann beispielsweise eine Immobilie sein, die sie selbst nutzt oder die laufend 

Mietertrag abwirft. Bezahlt („finanziert“) hat sie diese Immobilie mit selbst-

geschaffenem Buchgeld, das sie dem Verkäufer als Sichteinlage gutschreibt.

Allerdings nimmt diese Betrachtung nur den ersten Schritt in einem längeren 

Prozess in den Blick. Denn typischerweise wird der Kunde die Sichteinlage, 

die er sich über die Kreditaufnahme beschafft hat, nutzen, um sich etwas 

zu kaufen. Häufig läuft das darauf hinaus, dass der Kunde sein Guthaben an 

den Kunden einer anderen Bank überweist. Anknüpfend an das obige Beispiel 

überweist Kunde 1 die 1.000 Euro auf ein Girokonto von Kunde 2 bei der  

B-Bank. Für die Kredit gebende A-Bank bedeutet dies, dass die Sichteinlage

des Kunden, das selbstgeschaffene Buchgeld, abfließt – und dass sie den Kre-

dit nun „refinanzieren“ muss. Im einfachsten idealtypischen Fall wird ihr dazu

die B-Bank einen Kredit gewähren – viele Geschäftsbanken haben untereinan-

der entsprechende Vereinbarungen. Die B-Bank gewährt dann beispielsweise

Der Gewinn der Bargeldschöp-

fung bei der Zentralbank kommt 

der Allgemeinheit zugute.

Dem Gewinn aus der  

Buchgeldschöpfung stehen 

Risiken gegenüber. 

Stilisierte Bankbilanzen, Zinsangaben per annum

2. Vorgang:
Überweisung von Kunde 1 an Kunde 2 bei der B-Bank,
Refinanzierung von A-Bank durch Kredit bei B-Bank

Aktiva
A-Bank

Passiva

1.000 Kredit an K1
(5 Jahre; 5%)

Sichteinl. Kd.1
(tägl. fällig; 0%)

0

VB ggü. B-Bank
(tägl. fällig; 2%)

1.000

Aktiva
B-Bank

Passiva

1.000 Kredit an A-Bank
(tägl. kündbar; 2%)

Sichteinl. Kd.2
(tägl. fällig; 0%)

1.000
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einen täglich kündbaren „Tagesgeld“-Kredit, für den sie der A-Bank einen Zins 

(z. B. 2 % p.a.) in Rechnung stellt. 

Die A-Bank hat somit eine täglich fällige Verbindlichkeit gegenüber der  

B-Bank. Die A-Bank muss nun den Zinsertrag aus dem Kundenkredit zum Teil

an die B-Bank abgeben – und damit einen Teil ihres Gewinns aus der Buch-

geldschöpfung. Die Umverteilung des Geldschöpfungsgewinns ist damit aber

noch nicht abgeschlossen, da der A-Bank typischerweise daran gelegen ist,

ihre Risiken einzugrenzen.

Denn mit der Kreditvergabe an ih-

ren Kunden ist die A-Bank mehrere 

Risiken eingegangen. Eines ist, dass 

der Kunde den Kredit nicht mit Zins 

und Tilgung bedient (Kreditausfall-

risiko). Kommt es zu einem Kreditausfall, bereitet dies dem Kreditgeber einen 

Verlust, da er die eigene Refinanzierung des Kredits weiterhin mit Zins und 

Tilgung bedienen muss. Zweitens hat die Bank das Risiko, dass der Zins für 

Tagesgeld, den sie für die Refinanzierung des Kredits an die B-Bank zahlt, 

während der (im Beispiel: fünfjährigen) Laufzeit des Kredits steigt (Zinsände-

rungsrisiko). Steigt dieser Zins tatsächlich, schmälert dies den ihr verbleiben-

den Anteil aus dem Zinsertrag des Kundenkredits. Drittens besteht das Risiko, 

dass die A-Bank einmal keine andere Bank findet, die bereit ist, die benötigte 

Refinanzierung zu gewähren (Liquiditätsrisiko). Dann kann es im Extremfall zu 

Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz kommen.

Die Bildung von Spar- und Termineinlagen

Um die beiden letztgenannten Risiken zu begrenzen, kann die Bank Einlagen-

politik betreiben. Sie gewährt beispielsweise Sparern einen attraktiven Zins, 

damit sie bei ihr Geld für eine längere Zeit fest anlegen. Im Beispiel nimmt der 

Kunde der B-Bank das Angebot der A-Bank an: Er überweist seine unverzinste 

Sichteinlage bei der B-Bank auf ein Sparguthaben bei der A-Bank. 

Die A-Bank benötigt nun keine täglich kündbare Refinanzierung durch eine 

andere Bank mehr, im Grenzfall hat sie vielmehr den ausgezahlten Kredit 

betrags- und fristengerecht durch die Spareinlage refinanziert. Aus der von 

ihr geschaffenen Sichteinlage, über die Kunde 1 täglich verfügen konnte, 

ist eine längerfristige Einlage geworden, über die Kunde 2 erst nach einer 

bestimmten Zeit wieder verfügen kann. Für die A-Bank bedeutet dies zum 

einen, dass sie den von ihr gewährten lang laufenden Kredit durch eine lang 

laufende Einlage refinanziert hat. Zum anderen bedeutet es aber auch, dass 

sie von dem Zinsertrag aus dem Kundenkredit von 5 % p.a. den größeren 

Teil – im Beispiel 3,5 Prozentpunkte – an den Sparer abgeben muss. Ähnliche 

Überlegungen gelten, wenn eine Bank Vermögenswerte angekauft und mit 

selbst geschaffenem Buchgeld bezahlt hat. 

Im Euroraum gibt es Tausende Geschäftsbanken, die Kredite gewähren und 

Spareinlagen anbieten. Die Vorgänge laufen deshalb in der Realität viel verwi-

ckelter ab als im Beispiel geschildert. So wird der Zahlungsverkehr von den 

Geschäftsbanken oft über ihre Konten bei der Zentralbank abgewickelt, also 

durch Umbuchung von Zentral-

bankgeld über TARGET2. Um sich 

zu refinanzieren, bedienen sich die 

Geschäftsbanken dann des soge-

nannten Geldmarkts. Gleichwohl 

verdeutlicht das Beispiel einen 

wichtigen Sachverhalt: Um die Risiken aus der Kreditgewährung einzugren-

zen, muss das Bankensystem bei seinen Kunden länger laufende Einlagen 

einwerben. In diesem Zuge muss es einen Teil des Zinsertrags aus den Krediten 

Jede Kreditvergabe ist für die 

Bank mit Erträgen, aber auch mit 

Risiken verbunden.

3. Vorgang:

Kunde 2 bildet Sparguthaben bei A-Bank

Aktiva
A-Bank

Passiva

1.000 Kredit an K1
(5 Jahre; 5%)

Sichteinl. Kd.1
(tägl. fällig; 0%)

0

VB ggü. B-Bank
(tägl. fällig; 2%)

0

Spareinl. Kd.2
(3 Jahre; 3,5%)

1.000

Aktiva
B-Bank

Passiva

0 Kredit an A-Bank
(tägl. kündbar; 2%)

Sichteinl. Kd.2
(tägl. fällig; 0%)

0

Stilisierte Bankbilanzen, Zinsangaben per annum

Risiken aus der Kreditvergabe 

können durch das Einwerben von 

Einlagen verringert werden.
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– und damit einen Teil des Gewinns aus der Buchgeldschöpfung – an die

Sparer bzw. Anleger abgeben. In diesem Sinne stimmt es, dass Geschäftsban-

ken Ersparnisse ihrer Kunden benötigen, um Kredite vergeben zu können. Um

Angebot an Ersparnissen und Nachfrage nach Krediten zum Ausgleich zu

bringen, setzen die Banken in ihrer Rolle als Vermittler von Kapital die Soll- 

und Habenzinsen als Preissignale ein.

Der Zins setzt Anreize

Wie dargelegt, ist die Schöpfung von Buchgeld für die Geschäftsbanken mit 

Erträgen, aber auch mit Risiken und Kosten verbunden. Das hält sie an, Vor-

sicht walten zu lassen. Ähnliches 

gilt für die Kreditnehmer: Im Zwang 

zur Zinszahlung liegt ein finanzieller 

Anreiz, Kredit nur dann aufzu-

nehmen, wenn dies wirtschaftlich 

gerechtfertigt erscheint. Für ein 

Unternehmen bedeutet dies, dass es mit dem Kredit produktiv umgehen 

muss, damit es einen Ertrag erzielt, aus dem mindestens der Zinsaufwand 

gedeckt werden kann. Das Risiko, dass eine Investition fehlschlägt, begrenzt 

die Nachfrage der Wirtschaftssubjekte nach Krediten und die damit einherge-

hende Buchgeldschöpfung. Ein Konsumentenkredit wiederum verschafft dem 

Verbraucher finanzielle Mittel, ohne dafür viele Jahre angespart zu haben. 

Dies ermöglicht es ihm, Konsum vorzuziehen. Das kann in manchen Situatio-

nen durchaus sinnvoll sein, beispielsweise wenn es um die Finanzierung eines 

Eigenheims oder Autos geht. Allerdings muss das für die Zukunft erwartete 

Einkommen ausreichen, den Kredit mit Zins und Tilgung zu bedienen. Anders 

ausgedrückt: Es muss die realistische Aussicht bestehen, dass der Verbraucher 

die erforderliche Sparleistung im 

Nachhinein erbringt. 

Kreditvergabe und die damit ver-

bundene Geldschöpfung führen 

deshalb in der Tendenz zu Investitionen und vorgezogenem Konsum – und auf 

diese Weise zu erhöhter Produktion und volkswirtschaftlicher Wertschöpfung. 

Kommt es allerdings zu übermäßiger Geldschöpfung, kann dies Fehlentwick-

lungen auslösen, beispielsweise die Preisstabilität gefährden. 

Der Zwang zur Zinszahlung 

beeinflusst die Kreditaufnahme 

und damit die Geldschöpfung.

Eine übermäßige Geldschöpfung 

kann Preisstabilität gefährden.

Das Wichtigste im Überblick:

–

–

–

–

–

–

–

Buch- oder Giralgeld ist „stoffloses“ Geld, das auf Konten liegt 
und von Konto zu Konto weitergegeben werden kann. Es kann 
jederzeit in Bargeld umgewandelt werden.

 Bargeldlose Zahlungen werden zwischen den Banken und zwischen 
ihren Gironetzen verrechnet. Die Bundesbank hat eigene Verfahren 
aufgebaut, die die Gironetze ergänzen, wie der EMZ (Elektronischer 
Massenzahlungsverkehr) oder TARGET2.

Buchgeld kann durch verschiedene Instrumente des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs „bewegt“ werden. Neben Überweisungen, Last-

schriften und Kartenzahlungen werden neue Verfahren wie Online-

Bezahlverfahren oder kontaktloses Bezahlen entwickelt.

 Seit Februar 2014 ersetzen SEPA-Überweisungen und SEPA-Last-

schriften die nationalen Verfahren. Dafür ist die Angabe der IBAN 
und ggf. des BIC erforderlich.

 Was zur Geldmenge gezählt wird, muss definiert werden. Das Euro-

system hat drei verschiedene Geldmengenbegriffe (M1, M2, M3) 
festgelegt, die sich nach dem Grad ihrer Liquidität unterscheiden.

Das Zentralbankgeld kann nur von der Zentralbank geschaffen 
werden und setzt sich aus dem Bargeld und den Einlagen bei der 
Zentralbank zusammen. Für die Geldpolitik ist der Bedarf der Ge-

schäftsbanken an Zentralbankgeld von Bedeutung.

 Die Schaffung von Geld wird als Geldschöpfung bezeichnet. So-

wohl die Zentralbank als auch die Geschäftsbanken können Geld 
schaffen. Buchgeld entsteht in der Regel durch die Vergabe von 
Krediten.
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Weiterführende Informationen zu den Themen  
des Schülerbuchs

Weiterführende und vertiefende Informationen finden sich in den  

verschiedenen Rubriken der Internetseite der Deutschen Bundesbank:

www.bundesbank.de

– Aufgaben

Ausführliche Informationen zu den Aufgaben der Bundesbank und des

Eurosystems

– Themen

Aktuelle Entwicklungen sowie Hintergründe zu Themen rund um Geld

und Geldpolitik

– Statistik

Umfangreiches Angebot an volkwirtschaftlichen statistischen Daten

– Veröffentlichungen

Publikationen der Bundesbank und des Eurosystems zum Herunterladen

und Bestellen

Weiterhin findet sich dort ein umfangreiches Glossar, das zahlreiche Begriffe 

rund um die Themen Geld und Geldpolitik kurz und anschaulich erläutert. Es 

wird stetig aktualisiert und ergänzt. 
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